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Verlag „Die Abendzeitung – 8-Uhr Blatt“ GmbH & Co. KG
Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg
Tel.: (0911) 2331-0
Fax: (0911) 2331-292
info@abendzeitung-nuernberg.de
www.abendzeitung-nuernberg.de

Bankkonto:
Commerzbank Kto.-Nr. 6705 55 800 (BLZ 700 800 00)
SWIFT-BIC COBA DE FF700 IBAN DE71 7008 0000 0670 5558 00

Zahlungsbedingungen:
Sofort rein netto ohne jeden Abzug.
Bei Zahlung per Lastschrift 2% Skonto, sofern ältere Rechnungen nicht  
überfällig sind. Im Falle einer oder mehrerer vorliegender Gutschriften  
wird Skonto erst nach deren Abzug gewährt. 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8% über  
dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie die 
Einziehungskosten berechnet.

Anzeigenschluss: Vortag 9 Uhr, für Montag: Freitag 11 Uhr
Druckunterlagenschluss: Vortag 11 Uhr, für Montag: Freitag 15 Uhr

Geschäftsbedingungen:
Alle Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften ausgeführt.

Rabatte:
Malstaffel für mehrmalige Veröffentlichungen
bei 6 mal 5 v.H. 	 bei 24 mal 15 v.H.
bei 12 mal 10 v.H. 	 bei 52 mal 20 v.H.
Mengenstaffel für Millimeterabschlüsse von mindestens
3000 mm 5 v.H. 	 10.000 mm 15 v.H.
5000 mm 10 v.H. 	 20.000 mm 20 v.H.
Nachlässe nur mit Abschlussvereinbarung innerhalb eines Abschlussjahres.

Chiffregebühren:
€ 3,00 bei Abholung (inkl. MwSt.)
€ 8,10 bei Zustellung (inkl. MwSt.)

Rücktrittstermine:
14 Tage vor Erscheinen mittels schriftlicher Stornierung.
Erscheinungsweise: werktags von Montag bis Samstag.

Verlagsort: Nielsen IV

Agenturvergütung: 15%
Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder
Kollektiven Sonderpreise und Sonderformate zu vereinbaren.

Mitglied der: 

VERLAGSANGABEN:
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Technische angaben:
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Formatangaben:
Satzspiegel: 	 485 mm hoch, 325 mm breit
Spaltenanzahl:	 7 Spalten
Seiteninhalt: 	 3.395 mm
Panorama-Anzeigen:	 485 mm hoch, 675 mm breit
Tabloid (Halbformat):	 325 mm hoch, 231 mm breit

Spaltenbreiten
1-spaltig	 45,0 mm
2-spaltig	 91,5 mm
3-spaltig	 138,0 mm
4-spaltig	 184,5 mm
5-spaltig	 231,0 mm
6-spaltig	 277,5 mm
7-spaltig	 325,0 mm

Grundschrift im Negativ
Schriften mit Serifen 8 Punkt halbfett
Schriften ohne Serifen 8 Punkt normal

Minimale Strichstärke
positiv: 0,1 mm      negativ: 0,2 mm      im Raster: 0,5 mm

Rasterweite
48 Linien/cm (1270 dpi)

Tonwertumfang
Lichter Ton: 3% (ins Weiße auslaufend); Zeichnende Tiefe: 90%

Tonwertzunahme
26% Punktzuwachs beim Druck (gem. im 40%-Kontrollfeld)

Volltondichten:
cyan:	 D = 0,90,   magenta:	 D = 0,90
gelb:	 D = 0,90,   schwarz:	 D = 1,10
Der Gesamtauftrag ist auf maximal 240% begrenzt.

Farben
Euroskala bzw. HKS-Farbtöne, HKS und Pantonefarben werden grundsätzlich 
aus der Euroskala gedruckt. Es gelten die Prozentwerte des HKS-Gremiums. 
Drucktechnisch bedingte geringfügige Abweichungen im Farbton berechtigen 
nicht zu Ersatzansprüchen oder Preisnachlässen.

Andrucke
Bei Anzeigen mit Zusatzfarben werden Andrucke/Proofs erbeten. Bei 
4c-Anzeigen 2 Andrucke, möglichst auf Zeitungspapier. Als Kontrollelement 
ist auf dem farbverbindlichen Proof oder Andruck ein Fogra Medienkeil in 
aktueller Version mit anzugeben.

Druckverfahren
Rollen-Offset von Offset-Negativplatten



Abendzeitung Nürnberg:
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Abendzeitung Nürnberg
1 Seite / 3.395 mm	 Lokalpreis ***	 Grundpreis
7spaltig 325 x 485 mm	 (Preis pro mm)	 (Preis pro mm)

Belegungen	 s/w	 1 ZF (2C)	 3 ZF (4C)	 s/w	 1 ZF (2C)	 3 ZF (4C)

Anzeigenteil	 € 1,88	 € 2,13	 € 2,58	 € 2,21	 € 2,51	 € 3,04

Gastronomie 	 € 1,67	 € 1,92	 € 2,30	 € 1,96	 € 2,26	 € 2,71

Kino	 € 1,52	 € 1,72	 € 2,09	 € 1,79	 € 2,02	 € 2,46

Immobilien*	 € 3,02	 € 3,16	 € 3,33	 € 3,55	 € 3,72	 € 3,92

Textteil, 1-sp./10 mm bis 2-sp./120mm	 € 4,14	 € 4,81	 € 6,45	 € 4,87	 € 5,66	 € 7,59

Titelseite, blattbreit, 30-50 mm hoch	 € 2,27	 € 2,72	 € 3,67	 € 2,67	 € 3,20	 € 4,32

Titelkopf, 2-sp. (91,5 mm br.)/50 mm hoch	 € 462,00	 € 556,00	 € 748,00	 € 543,53	 € 654,12	 € 880,00

Titelkopf, 3-sp. (138 mm br.)/50 mm hoch	 € 693,00	 € 834,00	 € 1.122,00	 € 815,30	 € 981,18	 € 1.320,00

Titelkopf, 5-sp. (231 mm br.)/50 mm hoch	 € 1.155,00	 € 1.390,00	 € 1.870,00	 € 1.358,83	 € 1.635,30	 € 2.200,00

Gewerbliche Kleinanzeigen**	 € 6,50 Zeilenpreis 	 € 7,65 Zeilenpreis

		  Preise für 2 ZF (3C) erhalten Sie auf Anfrage.
		  Eckfeldanzeigen: Mindestgröße 600 mm
	 *	 Der Rubrikenmarkt Immobilien ist nur in Kombination mit dem Frankenreport buchbar.
	 **	 Nur in Kombination mit dem Frankenreport (Erscheinung am Mittwoch) zu buchen.  
		  Für einzelne Rubrikenmärkte, wie z.B. Direkter Draht, Stellenmarkt, Automarkt etc.,  
		  sind feste Erscheinungstage in der AZ vorgesehen.
	***	 Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe  
		  aus dem Verbreitungsgebiet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Preislisten für Sonderwerbeformen und Online-Werbung sind separat erhältlich.

Neben klassischen Anzeigen bieten wir Ihnen mit unseren maßgeschneiderten 
Konzepten die Möglichkeit, Ihre Werbung zu optimieren und Ihre klassische 
Anzeigenkampagne individuell zu erweitern. Gerne machen wir Ihnen dazu ein 
Angebot.



&
Kombination Abendzeitung Nürnberg & Frankenreport

1 Seite / 3.395 mm	 Lokalpreis ***	 Grundpreis
7spaltig 325 x 485 mm	 (Preis pro mm)	 (Preis pro mm)

Belegungen	 s/w	 1 ZF (2C)	 3 ZF (4C)	 s/w	 1 ZF (2C)	 3 ZF (4C)

Gesamtausgabe	 € 4,75	 € 5,52	 € 6,33	 € 5,59	 € 6,49	 € 7,45

Ausgabe Nürnberg/Fürth/Schwabach	 € 3,93	 € 4,59	 € 5,25	 € 4,62	 € 5,40	 € 6,18

Ausgabe Nürnberg/Schwabach	 € 3,63	 € 4,24	 € 4,85	 € 4,27	 € 4,99	 € 5,71

Gastronomie 	 € 4,03	 € 4,70	 € 5,39	 € 4,74	 € 5,53	 € 6,34

Immobilien*	 € 3,02	 € 3,16	 € 3,33	 € 3,55	 € 3,72	 € 3,92

Kino	 € 2,85	 € 3,33	 € 3,83	 € 3,35	 € 3,92	 € 4,51

Gewerbliche Kleinanzeigen**	 € 6,50 Zeilenpreis 	 € 7,65 Zeilenpreis

		  Preise für 2 ZF (3C) erhalten Sie auf Anfrage.
	 *	 Der Rubrikenmarkt Immobilien ist nur in Kombination mit dem Frankenreport buchbar.
	 **	 Nur in Kombination mit dem Frankenreport (Erscheinung am Mittwoch) zu buchen.  
		  Für einzelne Rubrikenmärkte, wie z.B. Direkter Draht, Stellenmarkt, Automarkt etc.,  
		  sind feste Erscheinungstage in der AZ vorgesehen.
	***	 Direkt mit dem Verlag abzuwickelnde Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe  
		  aus dem Verbreitungsgebiet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Kombination Abendzeitung Nürnberg / Frankenreport:
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Beilagen:
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Lieferanschrift:
Süddeutsche Societäts-Druckerei GmbH
Lise-Meitner-Straße 7
82216 Maisach/Gernlinden

Belegungsmöglichkeiten:
Beilagen sind von Montag bis Samstag möglich.

Konkurrenz-Ausschluss:
Nicht möglich.

Inhalt/Vorbehalt:
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird unverzüglich mitgeteilt.

Anlieferung:
Frühestens 10 Tage, spätestens 3 Tage vor Beifügung.

Direktverteilung:
Im und außerhalb des Verbreitungsgebietes nach Absprache möglich.

Format:
Maximum 320 x 240 mm/Minimum 105 x 148 mm (DIN A6)

Papiergewicht:
Einzelblätter mindestens 120 g/m2

Falzarten:
Gefalzte Beilagen müssen im Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. 
Leporello- oder Fensterfalz können nicht verarbeitet werden.

Verpackung: 
Die Beilagen müssen sauber auf Europaletten gestapelt und gegen Trans
portschäden und Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. Die Höhe der 
unverschränkten, kantengeraden Lagen muss 8-15 cm betragen.

Preise beinhalten die Onlineveröffentlichung (nach Absprache, bis zu  
7 Tagen). PDF-Veröffentlichung auf www.abendzeitung-nuernberg.de im 
sofort sichtbaren Bereich. Verlinkung gegen Aufpreis möglich. Kosten auf 
Anfrage.
Postgebühren keine – Mittlervergütung 15% auf den Grundpreis.
Preise jeweils ohne Nachlass zuzüglich Mehrwertsteuer.
Der Bonus wird jeweils am Ende des Abschlussjahres vergütet.

Kreuzfalz Wickelfalz Mittelfalz Leporellofalz Fensterfalz

Kosten	 Lokalpreis	 Grundpreis	 Boni
pro 1000 Expl.

bis 10g	 €   95,50	 € 112,35	 ab 2,5 Mio.	 3%

bis 20g	 € 100,50	 € 118,25	 ab 4,0 Mio.	 5%

bis 30g	 € 107,50	 € 126,50	 ab 5,5 Mio.	 7%

bis 40g	 € 111,50	 € 131,20	 ab 10 Mio.	 10%

bis 50g	 € 118,50	 € 139,45	

über 50g		  auf Anfrage



datenanlieferung:
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Die Auftragserteilung für Ihre Anzeige muss grundsätzlich auf schrift
lichem Weg erfolgen. Bitte geben Sie die notwendigen Angaben wie Größe, 
Erscheinungstag, Ausgabe und Farbigkeit an. Schicken Sie uns bitte per 
Fax (0911) 2331-292 eine Kopie des Motivs (möglichst in Originalgröße der 
Anzeige).

E-Mail:
service@abendzeitung-nuernberg.de
nuernberg.anzeigen@abendzeitung.de

Fragen zur Datenübermittlung:
(0911) 2331-366 oder -355

Für die digitale Datenanlieferung beachten Sie bitte folgende Punkte:
Druckunterlagen bitte gemäß IFRA-Standard 2004 (ISO-12647-3:2004) 
anlegen. Farbanzeigen werden grundsätzlich aus der Euroskala gedruckt. 
Tonwertumfang und -zuwachs sowie Volltondichten und Farbgesamtauftrag 
entnehmen Sie bitte den Technischen Angaben in dieser Preisliste.

eps-Dateien, bitte nur vollständige Dateien mit inkludierten Fonts und 
Bilddaten. Wenn Schriften nicht eingebunden werden können, Text in Pfade/
Kurven konvertieren.

pdf-Dateien, bitte nur druckbare bzw. druckoptimierte ab Acrobat 4 
(angepasst auf den Zeitungsdruck mit CMYK). Bitte verwenden Sie aus 
Qualitätsgründen nicht den „PDF-Writer”.

Office Dateien (z.B. Word, Excel, Power-Point) sind für den Druckprozess 
nicht geeignet.

Am PC verwenden Sie bitte zip-Dateien (nicht selbstextrahierend, keine .exe-
Datei) und am Mac bitte sea-, sit- oder zip-Dateien.
Schicken Sie bitte eine Info-Datei mit, aus der Rückschlüsse über den 
Absender der Datei und eine Telefonnummer ersichtlich ist.

Bitte verwenden Sie bei Übertragung per e-mail unbedingt die Option 
„Lesebestätigung vom Empfänger anfordern”. Erst eine Lesebestätigung 
garantiert eine einwandfreie und termingerechte Übermittlung.

Werden Druckunterlagen digital, also durch Datenträger (z.B. CD, DVD) oder 
durch Fernübertragung (z.B. ISDN, e-mail) an den Verlag übermittelt, gelten 
zusätzlich folgende Bedingungen:
Dateiformat: Druckunterlagen sollten nur mit geschlossenen Dateien digital 
übertragen werden. Der Verlag haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung 
von Anzeigen, die mit offenen Dateien (z.B. unter CorelDraw, QuarkXPress, 
Freehand gespeicherte Dateien) übermittelt werden.
Computerviren: Vireninfizierte Dateien werden vom Verlag unverzüglich 
gelöscht.
Datenträger: An den Verlag übermittelte Datenträger mit Druckunterlagen 
gehen in das Eigentum des Verlages über. Sie werden nicht zurückgeschickt.

Datenmengen prüfen: Übersteigt diese 20 MB, ist es sinnvoll, die Auflösung 
zu überprüfen. Dateien können komprimiert mit StuffIt oder WinZip übermit-
telt werden.
Ist die Datei dennoch größer als 20 MB, wenden Sie sich bitte vor dem 
Versand an eine der folgenden Nummern:  (0911) 2331-366 oder -355

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unser Service-Team: 
(0911) 2331-366 oder -355



Ziffer 1
»Anzeigenauftrag« im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten
in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

Ziffer 2
Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb
der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

Ziffer 3
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

Ziffer 4
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

Ziffer 5
Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter dem Preis entsprechend in Anzeigen-
Millimeter umgerechnet.

Ziffer 6
Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

Ziffer 7
Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere
Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht.

Ziffer 8
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies
gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Ziffer 9
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

Ziffer 10
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatz-
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften bleibt unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe
Fahrlässigkeit von einfachen Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

Ziffer 11
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

Ziffer 12
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächli-
che Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

Ziffer 13
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN UND
FREMDBEILAGEN IN ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
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Ziffer 14
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung und von dem Ausgleich offenste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8,0% über dem jeweils gültigen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie Einziehungskosten berechnet, es sei denn, der
Auftraggeber weist einen geringeren Schaden des Verlages nach. Im Falle des Zahlungsverzugs werden
ungeachtet der vereinbarten Zahlungsbedingungen sämtliche offenstehenden Rechnungen zur sofortigen
Zahlung fällig. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass.

Ziffer 15
Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des
Anzeigenauftrages werden Computerausdrucke, Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert. Zusätzliche Belege können nur gegen einen Unkostenbeitrag erstellt werden.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

Ziffer 16
Kosten für die Anfertigung nicht der Norm entsprechender Anzeigen sowie für vom Auftraggeber  
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der
Auftraggeber zu tragen.

Ziffer 17
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnen-
den Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage
oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gege-
benenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unter-
schritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn
sie bei einer Auflage bis zu 50000 Exemplaren 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 100000 Exemplaren 15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 500000 Exemplaren 10 v. H.,
bei einer Auflage über 500000 Exemplaren 5 v. H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

Ziffer 18
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige
Format DIN A 4 (Gewicht 80 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen
sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme
und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der
Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. Bei Ziffernanzeigen wendet der
Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen
Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet
zu sein.

Ziffer 19
Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet 3 Monate nach Ablauf des Auftrages.

Ziffer 20
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers,
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages:
a) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt
an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung
eines Anzeigenauftrags verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen,
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für
die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den
Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er
sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen,
so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber hält
den Verlag auch von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.
c) Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann der Verlag die ent-
standenen Satzkosten berechnen.
d) Bei Kennziffernanzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den Angeboten beigegebenen Anlagen
zurückzusenden.
e) Fälle höherer Gewalt wie auch vom Verlag unverschuldete Arbeitskampfmaßnahmen entbinden den
Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz.
f) Anzeigenaufträge des Einzelhandels und Handwerks, worunter auch selbständig werbende Filialbetrie-
be fallen, werden zum Ortspreis berechnet. Verkaufsagenturen, Verkaufsstellen und Zweigniederlassun-
gen von überregionalen Verkaufsorganisationen, deren Insertion zentral verwaltet wird, sind keine
Einzelhandelsgeschäfte im Sinne der Preisliste. Auf den Ortspreis wird keine Agenturprovision gewährt.
g) Ein Kollegenrabatt von zehn Prozent auf den Grundpreis wird nur bei Direkt-Anzeigenaufträgen
gewährt.
h) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen und Veröffentlichungen in Verlagsbeilagen,
Sonderveröffentlichungen, Anzeigen-Kollektiven und bei Promotion-Aktionen in Kooperation mit
Werbepartnern (z.B. Gewinnspiele, Verlosungen, Mitmach-Spiele, PR-Veröffentlichungen u.a.m. – auch
im Medienverbund mit z.B. TV, Funk, Plakat etc.) abweichende – auch Pauschal-Preise festzulegen.
i) Der Inserent hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb
Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat,
der auf Grund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.
k) Der ermäßigte Kino-mm-Preis kann nur von den Filmtheatern in Anspruch genommen werden, die
ein Entgelt ausschließlich für das Vorführen von Filmen verlangen.
l) Bei unbezahlten Forderungen behält sich der Verlag vor, Abschlüsse vor Ablaufzeit abzurechnen und
Ansprüche aus Abschlussabrechnungen bzw. Belastungen einzubeziehen.
m) Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die bestehenden Zahlungs- und Konditionsverein-
barungen.
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MEHR ERFOLG MIT DEM 
STARKEN ANZEIGENDOPPEL!

Optimieren Sie Ihren Werbeerfolg durch eine gleichzeitige 
Belegung in der Abendzeitung und im Frankenreport.

• Hohe Reichweite mit optimaler Abdeckung aller 
lokalen Zielgruppen im Ballungsraum.

• Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis durch   
günstigen Kombinationspreis.

• Redaktionelles Umfeld mit umfangreicher  
Berichterstattung.

• Garant fü r hohe Leser-Akzeptanz und enge Leser-
Blatt-Bindung.

Der Frankenreport ist der Wochenkurier der Abendzeitung.
Er erscheint jeweils am Mittwoch in einer Aufl age von 
375.000 Exemplaren im Ballungsraum Nürnberg, Fürth, 
Erlangen, Schwabach und Lauf.
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